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gleichsam Gelegenheit, das kleine Einmaleins der Demokratie zu erlernen.
Im Bercich der Gemeinde sind auch die meisten Aufgaben noch Uberschaubar.
Daher ist die Gemeinde die Vorschule der kiinftigen Politiker in Kanton
und Bund. Auch manche Formen des Zusammenlebens hat man zuerst auf dem
Boden der Gemsinde und des Kantons erprobt, ehe man sie im ganzen Bunde
einfiilhrte. So ist der schweizerische Staat gleichsam organisch von unten
nach oben gewachsen.

Die Verwurzelung des Schweizers in den drei Kreisen von Gemeinde, Kanton
und Bundesstaat zeigt sich auch im eigenartigen Schweizer Birgerrecht.
Jeder Schwoizer ist in einer bestimmten Gemeinde und damit auch in einem
Kanton heimatbzrechtigt. Es gibt kein Schweizer Biirgerrecht an sich. Die
Heimatgemzinde sts2llt ihrem Blirger einen Heimatschein aus. Diese Urkunde
bezeugt diz Verbundenheit der Schwesizer mit dem Dorf oder der Stadt, wo-
her seine Familie stammt, selbst wenn heute viele Angehdrige des Ge-
schlechtee auswidrts wohnen. Der Schweizer weiss es in der grossen Welt-
gofahr der Heimatlosigkeit eehr zu schatzen, dass er an einem bestimmten
Orte zuhauce ist. Das verleiht ihm das Geflhl der Geborgenheit und auf-
erlegt ihm aber auch die Verpflichtung, in seinem Kreise zum Rechten zu
scshen. Das erstz Wort der Demckratie heisst Freiheit, das letzte aber
mues VYerantwoztung heissen. Rechte und Pflichten gehBren zusammen.
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Von unserer Schiitzensektion

Das Eidgenodssische Feldschiessen 1971 wurde wie letztes Jahr von 16 Schiitzen be-
sucht. Schiessplatz war diesos Jahr Cevelen.

im Vergleich zu den letztgahrjgen Result ten konnte eine Verbesserung erziehlt
werden. 8 Schiitzen erreichten das Xranzresultat und 11 Schiitzen die Eidg.Karte,
im Gegensatz zu 7 bezw., 11 Schutzen im Jahre 1870.

Der Durcheshritt unserer Sektion (10 Dilichtresultate) steigerte sich wm 1,3
Punkte auf gute 76,8 Punkte.

Rangliste: 82 Punkte Gmiir Albert 76 Punkte Hichler Werner
€0 Punkte Wietlisbach Hans 75 Punkte Burtscher Max
79 Punkte Jud Johann SPChpOUnE e A
Jagzl Dariel 72 Punkte Stettler Werner

Meier Gottlieb
71 Punkte Schleeh Jakob

78 Punkte Baumgartner Josef



	Von unserer Schützensektion

